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yy41 Rechtsvorschriften die dem §2 R-ÜG StGBl 6/1945 zuzurechnen sind

32/06 Verkehrsteuern

Norm

KVG 1934 §2 Z2;

KVG 1934 §7 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Beim Vorgang einer nominellen Kapitalerhöhung einer Aktiengesellschaft, deren Grundkapital in Stückaktien zerlegt

ist, und bei der keine Frei- oder Gratisaktien ausgegeben werden, handelt es sich um Leistungen des Gesellschafters

aufgrund einer im Gesellschaftsverhältnis begründeten Verp>ichtung (§ 2 Z 2 KVG), bei denen die Gesellschaft mit

eigenen Mitteln die Verp>ichtung des Gesellschafters abdeckt. Eine Verp>ichtung aus dem Gesellschaftsverhältnis ist

nämlich auch dann gegeben, wenn sie Aus>uss der auf der Gesellschafterstellung beruhenden tatsächlichen

Herrschaftsmacht ist (vgl. die bei Dorazil, KVG2, 67 D. zitierte Judikatur). Daraus ergibt sich, dass gemäß § 7 Abs. 1 Z 2

KVG die Steuer vom Wert der Leistung zu berechnen ist. Beim Vorliegen von Stückaktien besteht die Leistung des

Gesellschafters in der Einbringung seiner Forderung an die Gesellschaft, die sich aus seiner Beteiligung an deren

Rücklagen ergibt. Der Wert der anteiligen Erhöhung des Gesellschaftskapitals stellt somit den Wert der Leistung des

Gesellschafters dar.
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